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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns, dass Ihr Euch unseren aktuellen Newsletter BERLIN AKTUELL zur Lektüre genom-
men habt.  

 

Durch die Corona-Krise soll in Deutschland möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. Dafür werden 

wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Als erste Maßnahme haben wir im Bundestag beschlossen, 

den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Gleichzeitig hat die Bundesregierung ein weitreichendes 

Maßnahmenbündel beschlossen, um die Firmen und Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, 

so dass sie gut durch die Krise kommen.  

 

Abseits dieses im Moment alles bestimmenden Themas wurde das „Arbeit von morgen“-Gesetz in den 

Bundestag eingebracht, sowie ein Gesetzentwurf zu Rechtsextremismus und Hasskommentaren im In-

ternet in erster Lesung beraten. 

 

Darüber hinaus hat sich die SPD-Bundestagsfraktion für eine Veränderung des Anti-IS-Mandats einge-

setzt.  

 

Mehr dazu und auch zu weiteren Themen, wie der Stärkung des Ehrenamtes beim THW, finden Sie auf 

den folgenden Seiten! 

 

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

 

Eure  

 

 

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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Inhaltsverzeichnis 

ARBEIT 

SCHUTZSCHIRM FÜR ARBEITSPLÄTZE 
Durch die Corona-Krise soll in Deutschland möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. Der Bun-
destag hat am Freitag beschlossen, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern, wenn Unter-
nehmen wegen des Corona-Virus vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen. 
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ARBEIT 
SCHUTZ UND CHANCEN IM WANDEL 
Beschäftigte sollen beim Strukturwandel der Wirtschaft noch stärker unterstützt werden. Dafür 
haben die Koalitionsfraktionen den Entwurf eines „Arbeit von morgen“-Gesetzes in den Bundestag 
eingebracht. Durch eine bessere Förderung von Weiterbildung soll es dafür sorgen, dass die Be-
schäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. 
 

 5  

 

INNENPOLITIK 

RECHTSEXTREMISMUS UND HASSKRIMINALITÄT BEKÄMPFEN 
Mit einem Gesetz will die Koalition gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. Wer im Netz hetzt 
und droht, soll künftig härter und effektiver verfolgt werden. 
   
AUSSENPOLITIK 

ANTI-IS-MANDAT SOLL VERÄNDERT WERDEN 
Auf Initiative der SPD-Fraktion beteiligen sich deutsche Tornados künftig nicht mehr an der Luft-
raumüberwachung im Irak. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Anti-IS-Koalition soll in 
veränderter Form fortgesetzt werden. Über einen entsprechenden Antrag der Bundesregierung 
hat der Bundestag am Freitag erstmals beraten.  
 
EHRENAMT 

EHRENAMT BEIM THW WIRD GESTÄRKT 
80.000 Helferinnen und Helfer engagieren sich beim Technischen Hilfswerk (THW) ehrenamtlich 
für den Zivil- und Katastrophenschutz. Auf Initiative der Koalition wird die Attraktivität dieses Eh-
renamtes gestärkt. 
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ARBEIT 

SCHUTZSCHIRM FÜR ARBEITSPLÄTZE 

Den Entwurf eines Gesetzes zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurz-

arbeitergeld hatten die Koalitionsfraktionen kurzfristig in den Deutschen Bundestag eingebracht. Die 

Maßnahmen sind ein Ergebnis des Koalitionsausschusses vom vergangenen Sonntag. Damit die Rege-

lungen zügig in Kraft treten können, wurde die Tagesordnung des Bundestages kurzfristig geändert. 

Mit dem Gesetz werden bestehende Instrumente ausgebaut und auf die Krise angepasst, um auf wirt-

schaftliche Einbrüche richtig reagieren zu können und Arbeitsplätze zu sichern. „Wir wollen die Auswir-

kungen der Krise auf die arbeitenden Menschen und die Volkswirtschaft eindämmen“, sagt der Erste 

Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. „Deshalb spannen 

wir einen Schutzschirm für Arbeitsplätze.“ 

Kurzarbeit erleichtern 

Schon heute zeigt die Ausbreitung des Corona-Virus wirtschaftliche Folgen: Lieferschwierigkeiten, Ar-

beitsausfälle, weniger Konsum. Noch ist unklar, wie stark die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und 

die Beschäftigten sein werden. Klar ist allerdings: Die Politik muss sich darauf vorbereiten. Hubertus 

Heil: „Unser Ziel ist es, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden und entschlossen und frühzeitig zu 

handeln.“ 

Um Entlassungen zu vermeiden, soll der Zugang für den Bezug von Kurzarbeitergeld künftig durch die 

Bundesregierung wesentlich erleichtert werden können: 

 Bisher muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betrof-

fen sein, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Diese Schwelle kann bis auf zehn 

Prozent abgesenkt werden.  

 Das geltende Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwan-

kungen genutzt werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt werden und ins 

Minus gefahren werden. Darauf soll teilweise oder vollständig verzichtet werden können.  

 Kurzarbeitergeld kann auch für Beschäftigte in Leiharbeit ermöglicht werden.  

 Der Bundesagentur für Arbeit wird die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 

ermöglicht.  
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Die entsprechenden Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung gelten bis Ende 2021. Die 

Verordnungen selbst sind zunächst befristet. 

ARBEIT 

SCHUTZ UND CHANCEN IM WANDEL 

Prozesse wie die Digitalisierung oder der ökologische Umbau des Wirtschaftssystems verändern die Ar-

beitswelt und bringen neue Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich. 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass alle mithalten können und auch in Zukunft gute 

Arbeit haben.  Wenn sich die Anforderungen an den Job ändern, brauchen die Beschäftigten Möglich-

keiten zur Weiterbildung, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. 

Mit dem geplanten „Arbeit von morgen“-Gesetz sollen Beschäftigte und Betriebe im Strukturwandel 

noch besser unterstützt werden. Ziel ist es, Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern und die hohe Wertschöp-

fung der Wirtschaft zu erhalten. Und wenn Menschen dennoch ihre Arbeit verlieren, sollen sie über 

Weiterbildung und Qualifizierung möglichst schnell wieder Arbeit bekommen.  

Konkret sieht der Gesetzentwurf unter anderem vor, dass die Bundesagentur für Arbeit die berufliche 

Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäftigten, die vom Strukturwandel betroffen sind, noch stär-

ker fördern kann als bisher. Die entsprechenden Zuschüsse zu Lehrgangskosten und Arbeitsentgelt sol-

len hierfür unabhängig von der Betriebsgröße um jeweils zehn Prozentpunkte erhöht werden, wenn 

mindestens jeder fünfte Beschäftigte eines Betriebes Weiterbildung braucht. Außerdem sollen Beschäf-

tigte in Transfergesellschaften besser gefördert und qualifiziert werden. Damit soll der Übergang in eine 

neue Beschäftigung unterstützt werden, unabhängig vom Alter und Berufsabschluss. Und es soll einen 

Anspruch auf Förderung einer beruflichen Weiterbildung geben, die darauf abzielt, einen Berufsab-

schluss zu erreichen. 

Das „Arbeit von morgen“-Gesetz richtet die Arbeitsmarkt-Instrumente klar auf ein Ziel aus: Beschäfti-

gung und Sicherheit für alle. 
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INNENPOLITIK 

RECHTSEXTREMISMUS UND HASSKRIMINALITÄT BEKÄMPFEN 

Mehr als drei Viertel aller von der Polizei registrierten Hasskommentare sind rechtsextremistisch. Und 

nicht selten werden aus diesen Worten auch Taten. Im Schnitt kommt es jeden Tag zu zwei rechtsext-

remen Gewalttaten in unserem Land. Das gesellschaftliche und politische Klima hat sich grundlegend 

verändert. Rassismus und Rechtsextremismus führen zu Hass. Hass führt zu Bedrohungen und diese 

Bedrohungen führen zu Gewalt.  

„Wir schauen nicht tatenlos zu, wie sich Hass und Hetze im Internet ausbreiten, denn die Morde in 

Hanau, Halle und Kassel zeigen, wie schnell aus Worten Taten werden“, sagt der rechtspolitische Spre-

cher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner. Der Bundestag hat deshalb am Donnerstag in ers-

ter Lesung einen Gesetzentwurf zur „Bekämpfung von Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ 

beraten. 

Höhere Strafen und konsequente Strafverfolgung 

Mit dem Gesetzentwurf will die Koalition das Strafrecht verschärfen und dafür sorgen, dass Hetze und 

Bedrohung im Netz künftig härter und effektiver verfolgt werden können. Künftig soll der Strafrahmen 

bei Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz von bis zu einem auf bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe 

verdreifacht werden. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sollen vor Diffamierungen und 

Anfeindungen geschützt werden. Antisemitische Motive sollen ausdrücklich strafverschärfend wirken.  

Auch die Plattformen, auf denen Hasskommentare veröffentlicht werden, werden weiter in die Pflicht 

genommen: Sie sollen künftig nicht mehr nur löschen, sondern bestimmte strafbare Postings wie Volks-

verhetzungen, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sowie Neonazi-Propaganda dem Bundeskriminal-

amt melden. Das gilt auch für Fälle, in denen Frauen mit Vergewaltigungsfantasien bedroht werden. 

Denn Hass und Hetze im Netz zielen besonders auf Frauen und dabei besonders häufig auf Frauen mit 

Migrationshintergrund. Ziel der Koalition ist es, all diese Hass-Straftaten konsequent vor Gericht zu brin-

gen. 

Engagierte Menschen besser schützen 

Das betrifft auch Drohungen gegenüber Menschen, die sich politisch oder gesellschaftlich engagieren. 

Anfeindungen und Einschüchterungsversuche sind für viele Engagierte trauriger Alltag geworden. Für 
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die SPD-Fraktion ist klar: Unsere Demokratie gerät in Gefahr, wenn sich Bürgerinnen und Bürger auf-

grund von Drohungen aus Vereinen, Initiativen oder der örtlichen Politik zurückziehen müssen. 

Der Gesetzentwurf sieht deshalb unter anderem Änderungen im Melderecht vor. Es soll verhindert wer-

den, dass private Adressen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern oder gesellschaftlich 

Engagierten gezielt im Netz veröffentlicht werden können. Künftig können gefährdete Personen leichter 

eine Auskunftssperre eintragen lassen und so davor geschützt werden, dass ihre Adressen weitergege-

ben werden. 

Außerdem soll klargestellt werden, dass der besondere Schutz von Personen des politischen Lebens vor 

übler Nachrede und Verleumdung auch für Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen gilt. „An-

griffe auf diese politisch Engagierten nehmen zu“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 

Eva Högl. „Diese Angriffe sind Angriffe auf unsere Demokratie. Wir lassen das nicht zu, deshalb bringen 

wir das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität jetzt auf den Weg.“ 

AUSSENPOLITIK 

ANTI-IS-MANDAT SOLL VERÄNDERT WERDEN 

Im Oktober 2019 hatte der Bundestag auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen, die Luftraumüberwachung im 

Irak durch deutsche Tornados zum 31. März 2020 zu beenden. Dieser Beschluss soll jetzt umgesetzt werden, 

indem Italien die deutschen Tornados ersetzen wird. 

Der deutsche Einsatz soll in angepasster Form fortgesetzt werden. Auch wenn im Kampf gegen die Terrororgani-

sation IS große Fortschritte erzielt worden sind, ist der IS nicht besiegt. Um nachhaltige Erfolge beim Kampf gegen 

den IS zu gewährleisten, soll der Einsatz „Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung 

fördern in Irak und Syrien“, der im Oktober 2019 von Bundestag beschlossen wurde, auf Antrag der Bundesre-

gierung ergänzt werden:  

 Um den steten Verfolgungsdruck auf den IS sicherzustellen, muss der Kampf gegen den IS aus der Luft 

fortgesetzt werden. Daher soll die bisherige deutsche Unterstützung in Form von Luftbetankung auch 

über den 31. März 2020 hinaus fortgesetzt werden. 

 Die beteiligten Kräfte der Bundeswehr werden Lufttransporte für die internationale Anti-IS-Koalition, 

internationale Organisationen, Alliierte und Partner durchführen. Dies ist besonders wichtig, um den 

Transport von Truppen in die Einsatzländer hinein, innerhalb des Landes, und in Krisensituation zum 

Schutz der Soldaten aus dem Land heraus zu sichern.  
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 Außerdem beinhaltet der deutsche Beitrag ein Luftraumüberwachungsradar im Irak, der die internatio-

nale Anti-IS-Koalition und die irakischen Luftfahrtbehörden bei Luftraumkoordinierungsmaßnahmen un-

terstützt. 

Der bisher durchgeführte Aufbau von Fähigkeiten der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte hat be-

reits Erfolge gezeitigt und soll daher ebenfalls fortgesetzt werden. Das irakische Parlament hatte sich zwar im 

Januar 2020 zunächst dafür ausgesprochen, die Präsenz ausländischer Truppen im Irak zu beenden. Allerdings 

hatte die irakische Regierung schon sehr bald deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse daran hat, dass das 

internationale Engagement im Kampf gegen IS im Irak fortgeführt wird. Auf Grundlage der Zustimmung der ira-

kischen Regierung soll die Beteiligung der deutschen Bundeswehr an der Ausbildung der irakischen Streitkräfte 

im Zentralirak künftig auch im Rahmen der NATO-Mission im Irak erfolgen können. Die Befristung des gesamten 

Einsatzes bis zum 31. Oktober 2020 soll bestehen bleiben. 

EHRENAMT 

EHRENAMT BEIM THW WIRD GESTÄRKT 

Hierzu hat der Bundestag am Freitag das Zweite Gesetz zur Änderung des THW-Gesetzes beschlossen. Es zielt 

darauf ab, die Regelungen des THW-Gesetzes zu aktualisieren und mit rechtlichen Verbesserungen im Ehrenamt 

zu verbinden.  

Neue Gefahren wie etwa die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen oder der Klimawandel führen zu verände-

ten Rahmenbedingungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Das THW stellt sich diesem Wandel, in dem es 

beispielsweise seine technischen Fähigkeiten erweitert oder seine technischen und logistischen Strukturen mo-

dernisiert. Die Modernisierung des THW-Gesetzes soll diesen Entwicklungen Rechnung tragen. Außerdem wer-

den unter anderem Freistellungsregelungen zur Förderung der Helferinnen und Helfer verbessert. 

Durch eine Änderung am Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren wollen die Koalitionsfraktionen zudem 

die Zahl der Einsätze des THW steigern, die im Rahmen der Amtshilfe auf Ersuchen von Gefahrenabwehrbehör-

den durchgeführt werden. Wenn ein solcher Einsatz im öffentlichen Interesse liegt, kann auf eine Kostenerstat-

tung an das THW durch die Gefahrenabwehrbehörde unter bestimmten Voraussetzungen verzichtet werden. 

Der dafür erforderliche finanzielle Mehrbedarf wird durch den Bund bereitgestellt. 

 

 


